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Einkommensteuer 2021 - Welche wesentlichen 

Änderungen sind zu erwarten? 
Der Gesetzesentwurf für die Änderungen in 

der Einkommensteuer wurde von der Abge-

ordnetenkammer genehmigt und wird derzeit 

im Senat behandelt. Da der Gesetzesentwurf 

wesentliche Änderungen im Bereich der Ein-

kommensteuer enthält, möchten wir Sie schon 

jetzt über die zu erwartenden Änderungen 

informieren. Sobald der Gesetzgebungsprozess 

abgeschlossen ist, werden wir Sie über die 

endgültigen Bestimmungen informieren.      

Gemäß dem Gesetzesentwurf soll der Superbrutto-

lohn abgeschafft und ein progressiver Steuersatz 

(15 % bzw. 23 %) eingeführt werden. Für steuer-

befreite Einnahmen aus der Veräußerung von 

Wertpapieren bei natürlichen Personen soll ein 

Limit in Höhe von CZK 20 Mio. eingeführt wer-

den. Für das Anlagevermögen ist eine beschleunig-

te steuerliche Abschreibung sowie die Anhebung 

des Limits für die Aktivierung auf CZK 80.000 

vorgesehen.     

Abschaffung des Superbruttolohns und 

progressiver Steuersatz  

Gemäß der vorgeschlagenen Novelle sollen ab 

2021 der Superbruttolohn und die Solidar-

steuer (7 %) abgeschafft werden. Gleichzeitig 

soll ein progressiver Steuersatz eingeführt 

werden (15 % bzw. 23 %). Der Steuersatz von 

15 % gilt für Einkommen bis zur Höhe von 

etwa CZK 140.000 pro Monat, die darüberhin-

ausgehenden Einkommensteile unterliegen 

dem Steuersatz von 23 %.  

Der Steuerabsetzbetrag soll von derzeit CZK 

24.840 auf ca. CZK 34.125 angehoben werden. 

Steuerfreie Einnahmen aus der Veräuße-

rung von Wertpapieren - Limit 

Nach derzeitiger Rechtslage sind für natürli-

che Personen die Einnahmen aus der Veräu-

ßerung von Wertpapieren (Aktien, Invest-

mentfondsanteile u. ä.) der Höhe nach unbe-

grenzt von der Einkommensteuer befreit, 

wenn diese Wertpapiere länger als 3 Jahre 

gehalten wurden. Gemäß der Novelle sollen 

ab 2021 diese Einnahmen nur mehr bis einem 

Höchstbetrag von CZK 20 Mio. steuerbefreit 

sein. 

Die Veräußerung von Anteilen an einer s.r.o. 

ist von dieser Änderung nicht betroffen. Da-

her bleiben die Einnahmen aus der Veräuße-

rung von s.r.o.  Anteilen nach einer Behal-

tedauer von 5 Jahren unverändert steuerbe-

freit. 
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Werden hingegen Stammscheine (kmenové 

listy) einer s.r.o. nach einer Behaltedauer von 

5 Jahren veräußert, sollen die Einnahmen 

ebenfalls nur mehr bis zum Höchstbetrag von 

CZK 20 Mio. steuerbefreit sein.  

Sachanlagevermögen – Anhebung der 

Grenze für die Aktivierung 

Um Investitionen zu fördern, soll das An-

schaffungskostenlimit für die Aktvierung 

von Sachanlagevermögen von derzeit CZK 

40.000 auf CZK 80.000 angehoben werden. 

Das erhöhte Limit kann bereits auf Anschaf-

fungen des Jahres 2020 angewandt (wenn die-

se auch 2020 in Betrieb genommen wurden) 

und gilt auch für technische Aufwertungen.  

Beschleunigte Abschreibung  

Als weitere Unterstützung für die Wirtschaft 

soll für das zwischen 1.1.2020 und 31.12.2021 

angeschaffte Sachanlagevermögen, die Mög-

lichkeit einer beschleunigten Abschreibung 

eingeführt werden.  

Sachanlagen der 1. Abschreibungsgruppe 

(z. B. Computer) können über 12 Monate 

steuerlich abgeschrieben werden, und Sachan-

lagen der 2. Abschreibungsgruppe (z. B. Pkw 

und Lkw, Möbel, ausgewählte Produktions-

maschinen) können über 24 Monate steuerlich 

abgeschrieben werden (60 % in den ersten 12 

Monate und 40 % in den folgenden 12 Mona-

ten). 

Zusätzlich soll die Kategorie immaterielles 

Anlagevermögen (z.B. Software, Rechte) ab 

1.1.2021 gestrichen werden, wodurch die Un-

ternehmer für diese Vermögenswerte selbst 

das Aktivierungslimit und die steuerliche Ab-

schreibung festlegen können. Auch diese Re-

gelung kann bereits für 2020 angewandt wer-

den.  

Für Ihre Fragen stehen wir gerne zur Verfü-

gung. 
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